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Mindestanforderungen 
(Alle Punkte müssen positiv bewertet werden. Bei einer oder mehreren Negativbewertungen wird das Vorhaben nicht zum Auswahlverfahren zugelassen.) 
 

Mindestanforderung Ja  Nein Bemerkung 

1. Bezieht sich das Projekt auf ein Handlungsfeld und einen Maßnahmenbereich 
             in der LILE der LAG und trägt zu den aufgeführten SMART-Zielen bei? 

   

2. Leistet das Projekt einen Beitrag zur Umsetzung der LILE?    

3. Ein Maßnahmenbeginn ist noch nicht erfolgt?    

4. Ist das Projekt im Hinblick auf Trägerschaft und Finanzierung gesichert?    

a) Finanzierungsbestätigung der Bank liegt vor    

b) Kommunalaufsichtliche Stellungnahme liegt vor    

c) Grundbuchunterlagen (Auszug inkl. Eintragung von Grunddienstbarkeiten)    

5. Ist die Wirtschaftlichkeit, Projektkosten bzw. Zweckmäßigkeit aus Sicht der LAG angemessen?    

6. Ist die nachhaltige Tragfähigkeit des Projektes über den Förderzeitraum 
 hinweg aus Sicht der LAG gesichert? 

   

7. Soll das Projekt innerhalb des Förderzeitraums umgesetzt werden?    

8. Liegt eine klare Projektkonzeption vor?    

a) Projektbeschreibung    

b) Kostendarstellung (Vergleichsangebote oder Gewerke nach DIN 276)    

c) Lageplan    

9. Liegen Stellungnamen relevanter Fachstellen vor?    

10. Wird das Projekt (teilweise) im LAG-Gebiet umgesetzt?    
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Ergänzende Bewertungskriterien 
 

Bewertungskriterium Ja (2 Punkt) Summe Erläuterung 

1. Profitieren mehrere Akteursgruppen von der Umsetzung des Vorhabens?    

2. Profitiert zielgerichtet eine der folgenden Bevölkerungsgruppen an der 
Umsetzung des Vorhabens? (Kinder und Jugendliche, Frauen, Seniorinnen 
und Senioren, Neubürgerinnen und -bürger) 

 
  

3. Fördert das Vorhaben ehrenamtliche Strukturen? 
   

4. Werden im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens Beteiligungsformate 
angeboten, um die Bedarfe der Zielgruppen abzufragen? 

 
  

Bewertungskriterium 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte   

5. Zu wie vielen 
Handlungsfeldern trägt 
das Vorhaben bei? 

 1 Handlungsfeld  2 Handlungsfelder  3 Handlungsfelder   

6. Wirkungsbreite   Punktuell  In Teilräumen  In der gesamten Region   

7. Vernetzung  Intrakommunal  Interkommunal  Rheinübergreifend   

8. Innovationsgehalt  Kommunale Ebene  Regionale Ebene  Überregional   

9. Ökologische 
Nachhaltigkeit 

 Sensibilisierung für 
Themen der 
ökologischen 
Nachhaltigkeit 

 Erhalt, 
Weiterentwicklung, 
und Neuschaffung von 
Maßnahmen des 
Klima- und 
Umweltschutzes 
(intra- und 
interkommunal) 

 Erhalt, 
Weiterentwicklung, und 
Neuschaffung von 
Maßnahmen des Klima- 
und Umweltschutzes 
(in der gesamten Region) 

  

10. Soziale Nachhaltigkeit  Sensibilisierung für 
Themen der sozialen 
Nachhaltigkeit 

 Erhalt, Ausbau und 
Neuschaffung von 
Angeboten zur 
Förderung der 
Chancengleichheit 

 Erhalt, Ausbau und 
Neuschaffung von 
Angeboten zur Förderung 
der Chancengleichheit und 
gleichwertiger 
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und gleichwertiger 
Lebensverhältnisse 
(intra- und 
interkommunal) 

Lebensverhältnisse (in der 
gesamten Region) 

11. Ökonomische 
Nachhaltigkeit 

 Passive Förderung 
der regionalen 
Wirtschaft 
(z.B. 
Umwegrentabilität) 

 Förderung der 
regionalen Wirtschaft  

 Förderung der 
regionalen Wirtschaft und 
Schaffung/ Sicherung von 
Arbeitsplätzen 

  

Gesamtpunktzahl   

Wurde die Mindestpunktzahl von 9 Punkten erreicht?  Ja  Nein 

 

 

Premiumförderung 
 (Alle Bewertungskriterien müssen positiv bewertet werden) 

1. Mindestpunktzahl von 12 erreicht?  Ja  Nein  

2. Trägt das Vorhaben zu mindestens 2 Querschnittszielen bei (Innovation, 
Digitalisierung, Klima- und Umweltschutz, Wissenstransfer, 
Chancengleichheit) 

 Ja  Nein  

3. Gewährung auf Premiumförderung  Ja  Nein  

 

Gesamtbewertung des Vorhabens 
Das Vorhaben erreicht gemäß der Bewertung durch die LAG eine Gesamtpunktzahl von ____ Punkten 

Das Vorhaben erreicht die durch die LAG festgelegte Mindestpunktzahl von 9 Punkten  Ja  Nein 

Das Vorhaben wird von der LAG 
 abgelehnt und ggf. zur Überarbeitung / Ergänzung / Neuformulierung an den Träger des Vorhabens mit folgender Begründung zurückgeleitet: 

  Förderfähigkeit ist nicht gegeben. 

  Mindestpunktzahl nicht erreicht. 
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  Mindestpunktzahl erreicht, aber aufgrund des Rankings nicht ausgewählt. 

Begründung: 
 
 positiv bewertet und nach zusammentragen der Unterlagen an die Bewilligungsstelle weitergeleitet. 

 


